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1. Ausgangslage und Evaluierungsauftrag 

1. Im September 2003 hat das Land Hessen einen Geschªftsanteil von 50% an der Flugha-
fen GmbH Kassel (ĂFGKñ) von der Industrie- und Handelskammer Kassel erworben. 
Hintergrund und gleichzeitig wichtiges Landesinteresse im Sinne des Ä 65 Abs. 1 Nr. 1 
der Landeshaushaltsordnung (ĂLHOñ) war der beabsichtigte Ausbau des Verkehrslande-
platzes in Calden zu einem Regionalflughafen, bewertet als eines der wichtigsten Infra-
strukturprojekte in Nordhessen mit zentraler Bedeutung f¿r die strukturelle und gewerb-
liche Entwicklung der Region Nordhessen und der angrenzenden Regionen.1  

2. Gegenstand des Unternehmens der FGK ist gemªÇ Ä 2 des Gesellschaftsvertrags der 
FGK2 (ĂGesellschaftsvertragñ) insbesondere der Betrieb, die Unterhaltung, die Entwick-
lung und der Ausbau des Verkehrslandeplatzes Kassel in Calden und die Erbringung da-
mit zusammenhªngender Dienstleistungen. Zum Unternehmensgegenstand gehºrt auch 
die Entwicklung des Gewerbestandorts Kassel Airport in Calden.  

3. In der Absichtserklªrung vom 28. April 2004 (ĂAbsichtserklªrungñ) haben sich die Ge-
sellschafter der FGK, neben dem Land Hessen der Landkreis Kassel, die Stadt Kassel 
und die Gemeinde Calden (ĂGesellschafterñ) einig erklªrt, den Verkehrslandeplatz Kas-
sel-Calden zu einem (Regional-)Flughafen auszubauen. Sie haben gleichzeitig verbind-
lich die Betrªge geregelt, welche die Gesellschafter zur Finanzierung der Investitions-
kosten und zur Deckung von Betriebsverlusten leisten sollten. Die Gesellschafter ver-
pflichteten sich u.a. gemªÇ Ä 4 der Absichtserklªrung, das nach Ber¿cksichtigung des 
Ergebnisanteils eines etwaigen privaten Betreibers verbleibende Betriebsergebnis ent-
sprechend der Gesellschaftsanteile zu teilen. Des Weiteren vereinbarten die Gesell-
schafter, die Beteiligungsverhªltnisse an der FGK wie folgt neu zu ordnen: Land Hessen 
68%, Stadt Kassel 13%, Landkreis Kassel 13% und Gemeinde Calden 6%. Mit notariel-
lem Geschªftsanteilsabtretungsvertrag vom 17. Dezember 2008 wurde die Neuordnung 
vollzogen. 

4. Auf Antrag der FGK auf Planfeststellung vom 19. Mai 2005 (ĂPlanfeststellungsantragñ) 
hat das Regierungsprªsidium Kassel mit Planfeststellungsbeschluss f¿r den Ausbau des 
Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden zu einem Verkehrsflughafen vom 18. Juli 2007 
(ĂPlanfeststellungsbeschlussñ)3 die der FGK am 17. Mai 1999 erteilte Genehmigung zum 

                                                 
1  Vgl. hierzu Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen an den Hessischen Rechnungshof, Feb-

ruar 2009, Geschªftszeichen V 4001 A-139-IV1/6.  
2  Gesellschaftsvertrag nach notarieller Urkunde vom 18. Dezember 2008. 
3  Der Planfeststellungsbeschluss wurde durch mehrere Urteile des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

17. Juni 2008 bestªtigt. Die gegen diese Urteile eingelegten Nichtzulassungsbeschwerden hat das Bundes-
verwaltungsgericht zur¿ckgewiesen, u.a. Beschl¿sse des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. April 2009 
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Betrieb eines Verkehrslandeplatzes gemªÇ ÄÄ 6 Abs. 4 i.V.m. 8 Abs. 4 des Luftverkehrs-
gesetzes (ĂLuftVGñ) auf eine Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb eines Flugha-
fens4 des allgemeinen Verkehrs (Verkehrsflughafen)5 f¿r die Durchf¿hrung von Fl¿gen 
nach Instrumentenflugregeln und Sichtflugregeln bei Tag und bei Nacht erweitert und 
angepasst.6 Gleichzeitig wurde gemªÇ Ä 12 LuftVG ein Bauschutzbereich bestimmt.7 

5. Mit Beschl¿ssen vom 25. Februar 2009,8 vom 20. Dezember 20109 und vom 25. Juli 
201210 hat die Europªische Kommission (ĂKommissionñ) auf der Grundlage entspre-
chender Notifizierungen der Bundesrepublik Deutschland Investitionsbeihilfen zum 
Ausbau des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden zu einem Regionalflughafen von ins-
gesamt EUR 271 Mio. als im Einklang mit dem Binnenmarkt gemªÇ Art. 107 Abs. 3 des 
Vertrags ¿ber die Arbeitsweise der Europªischen Union (ĂAEUVñ) genehmigt. 

6. Auf Antrag der FGK vom 14. Januar 2011 gewªhrte das seinerzeitige hessische Ministe-
rium f¿r Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (ĂHMWVLñ) der FGK auf Basis 
verschiedener Finanzierungsvereinbarungen sowie mit verschiedenen Zuwendungsbe-

                                                 
auf Nichtzulassungsbeschwerden (4 B 61.08 und 4 B 62.08) sowie Pressemitteilung 20/2009 des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 1. April 2009. Der Planfeststellungsbeschluss ist seit dem 1. April 2009 bestands-
krªftig. 

4  Das Luftverkehrsrecht unterscheidet in Ä 6 Abs. 1 LuftVG unter dem Sammelbegriff Flugplatz zwischen 
Flughªfen, Landeplªtzen und Segelfluggelªnden. Nach der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung sind Flug-
hªfen nach Ä 38 Abs. 1 ĂFlugplªtze, die nach Art und Umfang des vorgesehenen Flugbetriebs einer Siche-
rung durch einen Bauschutzbereich nach Ä 12 des Luftverkehrsgesetzes bed¿rfenñ; und Landeplªtze im 
Unterschied dazu nach Ä 47 Abs. 1 ĂFlugplªtze, die nach Art und Umfang des vorgesehenen Flugbetriebs 
einer Sicherung durch einen Bauschutzbereich nach Ä 12 des Luftverkehrsgesetzes nicht bed¿rfen.ñ Ein 
Bauschutzbereich ist der Bereich um einen Flughafen, in denen aus Gr¿nden der Sicherheit des Flugbe-
triebs eine Hinderniserfassung und -kontrolle stattfinden muss. Die Baubehºrde darf gemªÇ Ä 12 Abs. 2 
und 3 LuftVG Bauwerke, Gebªude und andere Hindernisse wie Windkraftanlagen (Ä 14 LuftVG) innerhalb 
des Bauschutzbereichs und zum Teil auch in der weiteren Umgebung (je nach Lage der Anflugsektoren) 
nur mit Zustimmung der zustªndigen Luftfahrtbehºrde genehmigen. 

5  Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung unterscheidet in ÄÄ 38 Abs. 2 und 49 Abs. 2 des Weiteren nach der 
allgemeinen oder spezifischen Zwecksetzung eines Flugplatzes zwischen Flughªfen bzw. Landeplªtzen 
des allgemeinen Verkehrs- und solchen f¿r besondere (z.B. private oder militªrische) Zwecke. Desweiteren 
unterscheidet man in Deutschland zwischen Regionalflughªfen und Internationalen Verkehrsflughªfen. 
Beide unterscheiden sich rechtlich ausschlieÇlich darin, dass bei einem Internationalen Verkehrsflughafen 
der Bund gemªÇ Ä 27d Abs. 1 LuftVG aus Gr¿nden der Sicherheit und verkehrspolitischen Interessen einen 
Bedarf f¿r die Vorhaltung von Flugsicherung anerkannt hat, bei einem Regionalflughafen hingegen nicht. 

6  Planfeststellungsbeschluss, Ziffer IX.  
7  Planfeststellungsbeschluss, Ziffer IX, 1.4.  
8  Beschluss der Kommission vom 25. Februar 2009, Staatliche Beihilfen NN 14/2007 und N 112/2008 ï 

Deutschland, Flughafen Kassel-Calden (ĂBeschluss NN 14/2007 und N 112/2008ñ). 
9  Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2010, Staatliche Beihilfe N 335/2010 ï Deutschland, Fi-

nanzierung des Ausbaus des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden (ĂBeschluss N 335/2010ñ). 
10  Beschluss der Kommission vom 25. Juli 2012, Staatliche Beihilfe Nr. SA.34089 (2011/N) ï Deutschland, 

Erneute Finanzierung des Ausbaus des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden (ĂBeschluss SA.34089 
(2011/N)ñ). 
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scheiden, zuletzt mit geªndertem Zuwendungsbescheid vom 30. Mai 2013 (ĂZuwen-
dungsbescheidñ), Zuwendungen zum Ausbau des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden 
zu einem Verkehrsflughafen ¿ber insgesamt EUR 233 Mio. 

7. Der Verkehrsflughafen Kassel-Calden wurde nach einer termingerechten Fertigstellung 
des Ausbaus am 4. April 2013 erºffnet. Er wird seit Januar 2015 als Kassel Airport be-
zeichnet. 

8. Im Koalitionsvertrag vom 18. Dezember 201311 (ĂKoalitionsvertragñ) vereinbarten die 
gewªhlten neuen Regierungsparteien aufgrund gegensªtzlicher Positionen zur Notwen-
digkeit des abgeschlossenen Ausbaus des Kassel Airport verschiedene Eckpunkte zum 
k¿nftigen Umgang mit der Beteiligung des Landes Hessen an diesem Regionalflugha-
fen.12 Insbesondere vereinbarten die Regierungsparteien, im Jahr 2017 die Entwicklung 
des Kassel Airport seit seiner Inbetriebnahme als Regionalflughafen umfassend zu eva-
luieren (ĂEvaluierungsvereinbarungñ). Die Evaluierungsvereinbarung lautet: 

ÑIm Jahr 2017 wird die Entwicklung des Flughafens seit seiner Inbetriebnahme 
umfassend evaluiert. Dabei wird nicht nur die Erreichung der vorgenannten Ziele 
zur Reduzierung des Defizits, sondern die dann absehbare Entwicklungsperspek-
tive des Flughafens kritisch überprüft. Sollte diese Evaluierung nicht zu einem po-
sitiven Ergebnis kommen, wird ausdrücklich keine mögliche Maßnahme ausge-
schlossen.ì13

9. Vor diesem Hintergrund haben das Hessische Ministerium der Finanzen (ĂHMdFñ) und 
das Hessische Ministerium f¿r Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
(ĂHMWEVLñ) WilmerHale gebeten, zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag getroffe-
nen Evaluierungsvereinbarung eine Evaluierung des bisherigen und geplanten Betriebs 
und der Entwicklung des Kassel Airport anhand der in der Evaluierungsvereinbarung 
festgelegten Vorgaben und Kriterien durchzuf¿hren und hier¿ber einen Evaluierungsbe-
richt zu erstatten.  

10. Der nachfolgende Evaluierungsbericht stellt zunªchst die Grundlagen der Evaluierung 
(dazu unter 2.) und auf dieser Basis die Ergebnisse der Evaluierung (dazu unter 3.) dar. 
AbschlieÇend fasst er die Ergebnisse zusammen (dazu unter 4.). 

  

                                                 
11  https://www.hessen.de/sites/default/files/media/staatskanzlei/koalitionsvertrag_2013-12-18.pdf. 
12  Koalitionsvertrag, Zeilen 3231-3268. 
13  Koalitionsvertrag, Zeilen 3263-3267. 
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2. Grundlagen der Evaluierung 

11. Die vorliegende Evaluierung beruht in ihrem Umfang auf dem durch die Evaluierungs-
vereinbarung vorgegebenen Rahmen und den Pr¿fungskriterien (dazu unter 2.1.), der 
WilmerHale vom HMdF und der FGK ¿bersandten Dokumentation (dazu unter 2.2.) und 
beauftragten Gutachten bzw. Stellungnahmen verschiedener Fachgutachter (dazu unter 
2.3.).  

2.1. Umfang der Evaluierung und Pr¿fungskriterien 

12. Nach den MaÇgaben der Evaluierungsvereinbarung hat die durchzuf¿hrende Evaluierung 
Ăumfassendñ zu sein. Vor diesem Hintergrund erfasst die vorliegende Evaluierung ei-
nerseits eine kritische ¦berpr¿fung der bisherigen Erreichung der im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Ziele zur Reduzierung des Defizits und der mit dem Ausbau verbundenen 
planerischen Ziele. Andererseits w¿rdigt sie auch die aktuell absehbaren Entwicklungs-
perspektiven des Kassel Airport und mºgliche Alternativszenarien f¿r einen zuk¿nftigen 
Betrieb. Sie soll damit eine materielle Grundlage f¿r eine politische Willensbildung des 
Landes Hessen ¿ber den zuk¿nftigen Betrieb des Kassel Airport gemªÇ dem Koalitions-
vertrag liefern.14  

13. Der vorliegenden Evaluierung des bisherigen und prognostizierten Betriebs des Kassel 
Airport liegen konkret folgende Pr¿fungskriterien zugrunde: 

ī Erreichung des Ziels des Abbaus des Betriebsdefizits zur Entlastung des Landes-
haushalts (dazu unter 3.1.); 

ī Erreichung der verkehrspolitischen Ziele (dazu unter 3.2.); 

ī Erreichung der regionalwirtschaftlichen und beschªftigungspolitischen Ziele (dazu 
unter 3.3.); 

ī Konformitªt mit dem Beihilferecht der Europªischen Union (dazu unter 3.4.); und 

ī Entwicklungsperspektiven des Kassel Airport, jeweils ebenfalls evaluiert anhand 
der vorgenannten Pr¿fungskriterien, unter Einf¿hrung bestimmter mºglicher Al-
ternativszenarien und der Auswirkungen der Szenarien auf die Zielvorgaben (dazu 
unter 3.5.). 

                                                 
14  Nicht Gegenstand der Evaluierung ist, auf welche Weise eine bestimmte Entscheidung des Landes Hessen 

im Verhªltnis zu den anderen Gesellschaftern der FGK umgesetzt (z.B. mºgliche Interessenunterschiede 
gesellschaftsrechtlich behandelt) werden. 
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2.2. Der Evaluierung zugrundeliegende Dokumentation  

14. Als Grundlage der Evaluierung haben das HMdF und die FGK WilmerHale eine Doku-
mentation vorgelegt, welche die folgenden Unterlagen umfasst: 

ī Regulatorische Unterlagen: 

- Regierungsprªsidium Kassel, Planfeststellungsbeschluss f¿r den Ausbau des 
Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden zu einem Verkehrsflughafen vom 18. 
Juli 2007; 

- Regierungsprªsidium Kassel, Abwehrender Brandschutz; 1.  nderungsbe-
scheid Werksfeuerwehr, Az. 15.2 65 j 02 09 KS-Calden, vom 1. November 
2013; 

- Regierungsprªsidium Kassel, Abwehrender Brandschutz; 2.  nderungsbe-
scheid Werksfeuerwehr, Az. 15.2 65 j 02 09 KS-Calden, vom 26. Februar 
2016. 

ī Unterlagen der FGK ¿ber die bisherige und prognostizierte wirtschaftliche Ent-
wicklung der FGK: 

- Gesellschaftsvertrag der Flughafen-Gesellschaft mit beschrªnkter Haftung 
Kassel nach notarieller Urkunde vom 18. Dezember 2008 (ĂGesellschafts-
vertragñ); 

- Akzent Revisions GmbH, Jahresabschl¿sse der FGK f¿r die Jahre 2013, 
2014, 2015 und 2016; 

- Wirtschaftsplan 2017 der FGK vom 26. Mai 2017 und Wirtschaftsplan 2018 
der FGK vom 3. Dezember 2017; 

- Aufstellung Einsparungen und Zusatzertrªge in den Betriebsbereichen seit 
2013, Anlage 1 im Dokument ĂSzenarien f¿r den Betrieb des Flughafens 
Kassel-Caldenñ vom 17. September 2017 (ĂAufstellung Einsparungen und 
Zusatzertrªgeñ); 

- Kassel Airport, Entwicklungskonzept, Stand November 2017; 

- Business-Plªne der FGK (MS-Excel Format) f¿r den Ist-Fall Verkehrsflug-
hafen und Alternativszenarien, Dezember 2017; 

- Erlªuterungen der FGK zu den Business-Plªnen 2018-2020 der FGK f¿r den 
Ist-Fall Verkehrsflughafen und Alternativszenarien vom Dezember 2017 
(ĂErlªuterung zu den Business-Plªnen 2018-2020ñ); 
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- Verkehrszahlen 2013 bis 2017 (MS-Excel-Format) vom 20.11.2017 (ĂVer-
kehrszahlen 2013-2017ñ) sowie Verkehrsergebnisse November 2017 (MS-
Excel-Format), 4. Dezember 2017 (ĂVerkehrsergebnisse November 2017ñ); 

- FGK, Fallstudie Airbus Helicopers und PAD Aviation vom 30. November 
2017 (ĂFallstudieñ); 

- Schreiben des IHK-Prªsidenten Jºrg Ludwig Jordan an den Hessischen Fi-
nanzminister Dr. Thomas Schªfer vom 28. Juli 2016 (ĂIHK-Schreiben vom 
28. Juli 2016ñ). 

ī Unterlagen zur Kostenbeteiligung unter den Gesellschaftern der FGK: 

- Absichtserklªrung des Landes Hessen, des Landkreises Kassel, der Stadt 
Kassel und der Gemeinde Calden als Gesellschafter der Flughafen GmbH 
Kassel zu deren k¿nftiger Finanzierung vom 28. April 2004 (ĂAbsichtserklª-
rungñ); 

- Aktualisierte Ergebniszusammenfassung der Besprechung zwischen Ober-
b¿rgermeister Hilgen (Stadt Kassel), Landrat Schmidt (Landkreis Kassel) 
und Staatsminister Dr. Schªfer (Land Hessen) vom 22. Januar 2016 in Fulda 
zum weiteren Vorgehen der Gesellschafter der Flughafen GmbH Kassel 
(FGK) bei der Umsetzung des HLG-Geschªfts, der Anpassung der Finanzie-
rungsvereinbarung und der Betrauung der FGK mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vom 6./10. Juli 
2017 (ĂAktualisierte Ergebniszusammenfassung vom 6./10. Juli 2017ñ); 

- Ergªnzungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Gemeinde Cal-
den zur Entlastung des Haushalts der Gemeinde Calden vom 2. August 2017 
(ĂErgªnzungsvereinbarung vom 2. August 2017ñ). 

ī Unterlagen zur Entwicklung des alten Verkehrslandeplatzes: 

- HMdF, Eckpunkte zum Ankauf und Entwicklung des alten Verkehrslande-
platzes (B-Planbereich Nr. 22) durch die HLG im Rahmen der Bodenbevor-
ratung vom 28. November 2014 (ĂHLG-Eckpunktepapierñ); 

- Entw¿rfe f¿r eine R¿ckb¿rgschaftserklªrung des Landes Hessen gegen¿ber 
der Stadt Kassel, des Landkreises Kassel und der Gemeinde Calden vom 9. 
Juni 2015; 

- Entw¿rfe f¿r eine Grundsatzvereinbarung zwischen der Hessischen Landge-
sellschaft mbH (ĂHLGñ) und dem Landkreis Kassel, der Stadt Kassel und der 
Gemeinde Calden und eine Interessenausgleichsvereinbarung ¿ber das Inter-
kommunale Gewerbe- und Industriegebiet Kassel-Calden. 

ī Weitere Unterlagen: 
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- Hessischer Rechnungshof, Bemerkungen 2016 des Hessischen Rechnungs-
hofes zur Haushalts-und Wirtschaftsf¿hrung (Ä 97 Abs. 4 LHO) zur Betªti-
gung des Landes bei der Flughafen Kassel GmbH, Einzelplan 17, Kapitel 17 
04 (Vorabfassung vom 28. September 2017). 

15. Die vorliegende Evaluierung basiert ausschlieÇlich auf dieser Dokumentation sowie ver-
einzelt auf den weiteren aufgef¿hrten Quellen. WilmerHale hat keine weitergehenden 
eigenen Untersuchungshandlungen vorgenommen. 

2.3. Einbeziehung von Sachverstªndigen 

16. Zu Zwecken der Evaluierung ist f¿r jeden einzelnen fachwissenschaftlichen Aspekt der 
Evaluierung der Sachverstand einschlªgiger und renommierter Sachverstªndiger unter-
schiedlicher fachlicher Ausrichtung hinzugezogen worden. Die Evaluierung st¿tzt sich 
im Einzelnen auf eingeholte Gutachten der nachfolgend benannten und beauftragten Gut-
achter zu den nachfolgend wiedergegebenen Gutachtenfragen: 

2.3.1. Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Heinz Mellmann, PROJECT:airport  

17. Herr Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Heinz Mellmann, PROJECT:airport GmbH, wurde mit einer 
Begutachtung der flugbetrieblichen Auslegung des Ist-Szenarios und von Alternativsze-
narien f¿r den weiteren Betrieb sowie der Folgen f¿r Aufwand und Betrieb sowie eine 
Beurteilung der flugbetrieblicher Annahmen aus der Planfeststellung und ihrer Aktualitªt 
als Basis f¿r k¿nftige Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf das Portfolio der 
Flugzeugtypen, die den Kassel Airport nutzen kºnnen, flugbetriebliche Sicherheit und 
Funktionalitªtsfragen beauftragt. 

18. Zu diesen Fragen hat der Sachverstªndige folgende gutachterliche Stellungnahmen vor-
gelegt: 

ī Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Heinz Mellmann, PROJECT:airport GmbH, ĂDarstellung 
flugbetrieblicher Szenarienñ, 14. November 2016 (ĂFlugbetriebliche Szenarien 
(Nov. 2016)ñ); 

ī Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Heinz Mellmann, PROJECT:airport GmbH, Ergªnzende 
Stellungnahme ĂSzenarien f¿r den Betrieb des Kassel Airport-Caldenñ, 17. Okto-
ber 2017 (Stellungnahme Szenarien (Okt. 2017)ñ); 

ī Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Heinz Mellmann, PROJECT:airport GmbH, ĂErgªnzungen 
zur Studie - ĂDarstellung flugbetrieblicher Szenarien vom 14.11.2016ñ, 8. Dezem-
ber 2017 (ĂGutachterliche Stellungnahme (Dez. 2017)ñ). 



Seite 13 von 156 

2.3.2. Prof. Dr. Ulrich Desel und Karl-Friedrich M¿ller, Desel Consulting 

19. Prof. Dr. Ulrich Desel und Karl-Friedrich M¿ller, Desel Consulting, wurden mit der Er-
stellung einer angebotsseitigen und luftverkehrsmarktorientierten Prognose 2017-2024 
f¿r den Kassel Airport mit einer Einschªtzung der Marktchancen des Flughafens in den 
Bereichen des Linien- und touristischen (Charter)verkehrs, Regionalluftverkehrs sowie 
Frachtverkehrs unter den aktuellen Marktbedingungen, einschlieÇlich einer Schªtzung 
des realistisch zu prognostizierten Passagieraufkommens f¿r die Jahre 2017-2014, beauf-
tragt.  

20. Dabei sollten die Gutachter u.a. dazu Stellung nehmen, inwieweit die ausgebaute Flug-
hafenanlage die aktuellen Bed¿rfnisse von Linien- und Charterfluggesellschaften erf¿llt, 
welche Flugbetriebszeiten am Flughafen zur Verwirklichung der in der angebotsseitigen 
Luftverkehrsprognose angenommenen Verkehre notwendig sind, wie das bestehende En-
gagement von Fluggesellschaften am Kassel Airport zu beurteilen ist und welche Vo-
raussetzungen f¿r die Entwicklung von Linienverkehren unter Einbindung der regionalen 
Wirtschaft erf¿llt sein m¿ssen.  

21. Zu diesen Fragen haben die Sachverstªndigen folgende gutachterliche Stellungnahmen 
vorgelegt: 

ī Desel Consulting, Zuk¿nftige Marktchancen f¿r Kassel Airport ï Angebots- und 
luftverkehrsmarktorientierte Prognose, 18. November 2016 (ĂMarktchancen Kas-
sel Airport - Angebotsorientierte Verkehrsprognose (Nov. 2016)ñ); 

ī Desel Consulting, Aktualisierung der angebots- und luftverkehrsmarktorientierten 
Verkehrsprognose des Kassel Airport, November 2017 (ĂAktualisierte Verkehrs-
prognose (Nov. 2017)ñ). 

2.3.3. Prof. Dr. Richard Klophaus, Hochschule Worms 

22. Prof. Dr. Richard Klophaus, Vorsitzender des Zentrums f¿r Recht und Wirtschaft des 
Luftverkehrs (ZFL) an der Hochschule Worms, wurde mit einer Begutachtung der aktu-
ellen und mºglichen k¿nftigen regionalºkonomische Bedeutung des Kassel Airport im 
Hinblick auf das Ziel der Strukturfºrderung, insbesondere direkter Beschªftigungsef-
fekte, indirekter und induzierter Beschªftigungseffekte sowie katalytischer Beschªfti-
gungseffekte, Bruttowertschºpfung, regionaler Einkommenseffekte und fiskalischer Ef-
fekte (Steueraufkommen), sowie einer Betrachtung der Differenzen der direkten, indi-
rekten und katalytischen Beschªftigungseffekte, Bruttowertschºpfung und fiskalischen 
Effekte zwischen dem Status quo und der prognostizierten weiteren Entwicklung des 
Kassel Airport im Vergleich zu Alternativszenarien mit einer R¿ckstufung und einem 
zuk¿nftig reduzierten Betriebsumfang beauftragt. 
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23. Zu diesen Fragen hat Prof. Klophaus folgende gutachterliche Stellungnahmen vorgelegt: 

ī Prof. Dr. Richard Klophaus, ĂRegionalºkonomische Bedeutung und Perspektiven 
des Kassel Airport, Wissenschaftliche Forschungsstudie f¿r den Betrachtungszeit-
raum 2015-2024, Dezember 2016 (ĂRegionalºkonomische Bedeutung Kassel Air-
port (Dez. 2016)ñ); 

ī Prof. Dr. Richard Klophaus, ĂRegionalºkonomische Bedeutung des Flughafens 
Kassel ï Aktualisierung zum Stand 30.06.2017 und Perspektive f¿r Alternativsze-
narien zum k¿nftigen Flughafenbetriebñ, Wissenschaftliche Forschungsstudie, No-
vember 2017 (ĂAktualisierung zur regionalºkonomischen Bedeutung und Betrach-
tung Alternativszenarien (Nov. 2017)ñ). 

2.3.4. Corfina AG 

24. Die FGK hat die Weiterentwicklung ihres Business-Konzepts, insbesondere den Bereich 
der Weiterentwicklung des Fracht- und Logistikgeschªfts sowie die Fragen der Beteili-
gungsmºglichkeiten Privater, durch Berater der Corfina AG (ĂCorfinañ) pr¿fen lassen. 
Corfina hat die folgenden Stellungnahmen vorgelegt:  

ī Corfina AG, Arbeitspapier Business-Konzept Kassel Airport, 1. September 2017 
(ĂArbeitspapier Business-Konzeptñ); 

ī Corfina, AG, Kurzzusammenfassung Projekt Kassel Airport: Status Logistik/Ama-
zon, September 2017 (ĂZusammenfassung Logistikñ);  

ī Corfina AG, Arbeitspapier Business-Konzept Kassel Airport ï Beteiligungs¿ber-
legungen, 29. November 2017 (ĂBeteiligungs¿berlegungenñ). 

2.3.5. Prof. Dr. Hans-Georg Kamann, WilmerHale 

25. Prof. Dr. Hans-Georg Kamann, WilmerHale wurde mit einer rechtlichen Bewertung von 
Fragen der Konformitªt des Betriebes des Kassel Airport und der von den Gesellschaf-
tern der FGK gezahlten Betriebsbeihilfen einschlieÇlich mºglicher Alternativszenarien 
f¿r den zuk¿nftigen Betrieb mit den Vorgaben des europªischen Beihilfenrechts gemªÇ 
Art. 107, 108 AEUV beauftragt. 

26. Zu diesen Fragen hat Prof. Dr. Kamann folgende gutachterliche Stellungnahmen vorge-
legt: 

ī Prof. Dr. Hans-Georg Kamann, Kurzstellungnahme ĂAusgleichsleistungen f¿r die 
Vornahme hoheitlicher Tªtigkeiten als Bestandteil eines k¿nftigen Businessplans 
der Flughafen GmbH Kasselñ vom 24. November 2014 (ĂKurzstellungnahme ho-
heitliche Tªtigkeitenñ); 
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ī Prof. Dr. Hans-Georg Kamann, Kurzstellungnahme ĂDie Regelungen ¿ber Inves-
titions- und Betriebsbeihilfen f¿r Regionalflughªfen in der  nderungsverordnung 
zur Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 und ihre Fol-
gen f¿r die Finanzierung des Kassel Airportñ, 2. Juni 2017 (ĂAGVO-
Stellungnahmeñ); 

ī Prof. Dr. Hans-Georg Kamann, Kurzstellungnahme ĂDer Beihilfeantrag als Vo-
raussetzung f¿r die Freistellung von Betriebsbeihilfen f¿r den Kassel Airport ge-
mªÇ der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014, 18. 
September 2017 (ĂErgªnzende AGVO-Stellungnahmeñ). 

27. Weitergehende beihilferechtliche Analysen sind im vorliegenden Evaluierungsbericht 
enthalten.  

2.3.6. KPMG 

28. Das Land Hessen hat den Ende 2014 erstellten Business-Plan der FGK f¿r das Jahr 2014-
2024 im Jahr 2015 durch die Wirtschaftspr¿fungsgesellschaft KPMG AG (ĂKPMGñ) 
pr¿fen lassen. Im Zuge dieser Analyse hat KPMG eine Beurteilung vorgelegt, welche 
auch die Fragen der Reduzierung von Betriebskosten, v.a. Personalkosten, behandelt und 
diesbez¿gliche Empfehlungen ausgesprochen hat:  

ī KPMG AG, Kassel Airport GmbH, Durchsicht und Beurteilung des Business Plans 
2014-2014, 23. Mªrz 2015 (ĂKPMG-Beurteilungñ). 

2.3.7. Deloitte 

29. SchlieÇlich haben das HMdF und das HMWEVL die Deloitte GmbH Wirtschaftspr¿-
fungsgesellschaft (ĂDeloitteñ) beauftragt, die logische Vorgehensweise, die angewandte 
Methodik und die rechnerische Richtigkeit der Evaluierungsstudie zu untersuchen. Dies 
umfasste insbesondere hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven und alternativen Sze-
narien f¿r einen weiteren Betrieb den Abgleich der entwickelten Szenarien im Hinblick 
auf die Erf¿llung der im Koalitionsvertrag definierten Rahmenbedingungen, eine Unter-
suchung der f¿r die jeweiligen Szenarien abgeleiteten Prªmissen auf Plausibilitªt und 
eine Untersuchung der wirtschaftlichen Folgen auf kalkulatorische Richtigkeit. 

2.4. Die bisherige Entwicklung des Kassel Airport 

30. Der als Verkehrsflughafen genehmigte Kassel Airport hat nach planmªÇiger Fertigstel-
lung des Ausbaus am 4. April 2013 seinen Betrieb aufgenommen. Der Kassel Airport 
verf¿gt ¿ber Flªchen und Gebªude f¿r Gewerbeansiedlungen (einschlieÇlich von Flªchen 
am alten Verkehrslandeplatz), die aktuell ca. 28 Unternehmen mit ca. 870 Mitarbeitern 
nutzen (dazu insgesamt unter 2.4.1.). Die Verkehrszahlen, d.h. die Zahl der befºrderten 
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Passagiere, Fracht und Flugbewegungen, ist seit der Erºffnung ¿ber den Gesamtzeitraum 
2013-2017 gestiegen. Die Passagierzahlen stiegen von ca. 47.000 (2013) auf ca. 70.000 
(2017) (dazu unter 2.4.2.). Seit September 2017 hat die Touristik-Fluggesellschaft 
Sundair GmbH (ĂSundairñ) in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Schauinslandrei-
sen (ĂSILñ) ein Flugzeug vom Typ Airbus A 320 mit 174 Sitzplªtzen am Kassel Airport 
stationiert. Der aktuelle Flugplan (Touristik-Linienverkehre) f¿r die Wintersaison 
2017/2018 umfasst 6 Fl¿ge wºchentlich, der Sommerflugplan 2018 15 Fl¿ge wºchent-
lich (dazu unter 2.4.3.). In den Jahren 2014-2016 lag das Betriebsdefizit der FGK bei ca. 
EUR 8 Mio. (2014) bzw. ca. EUR 6 Mio. (2015 und 2016). Nach dem Wirtschaftsplan 
2017 ist f¿r das Jahr 2017 mit einem Betriebsdefizit von ca. EUR 6 Mio. zu rechnen 
(dazu unter 2.4.4.). 

2.4.1. Flughafenanlagen und Betrieb 

31. Der Kassel Airport (Drei Letter Code ĂKSFñ) hat eine GesamtgrºÇe von 220 ha mit einer 
Start- und Landebahn von 2.500 m Lªnge und 45 m Breite. Er unterhªlt die Anflugsys-
teme: ILS CAT I / ILS CAT IIIb, eine Vorfeldflªche f¿r die kommerzielle Luftfahrt mit 
3 Positionen, davon 2 f¿r Code C, 1 f¿r Code D Flugzeuge, eine Vorfeldflªche f¿r die 
Allgemeine Luftfahrt (GAT) von ca. 5,8 ha sowie Gewerbeflªchen auf der Luftseite von 
ca. 8,3 ha und auf der Landseite von ca. 1,5 ha.15 

Abbildung 1: Luftbild Kassel Airport 

 

                                                 
15  FGK, Kassel Airport ï Zahlen, Daten, Fakten, abrufbar unter www.kassel-airport.aero.de (zuletzt besucht 

am 4. Dezember 2017). 
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32. Die folgende Abbildung 2 gibt einen ¦berblick ¿ber die Flughafenanlagen:16 

Abbildung 2: ¦bersichtsplan Kassel Airport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1 Passagierterminal (Verkehrsluftfahrt) 

33. Das Passagierterminal hat eine GrºÇe von 8250 m2, verf¿gt ¿ber 10 Check-in Schalter, 
3 Sicherheitsschleusen, 2 Schengen Gates und ein Non-Schengen Gate, sowie verschie-
dene Service-Einrichtungen (u.a. Flughafengastronomie, Travel-Value Shop). Zudem 
sind kostenfrei Parkplªtze am Passagierterminal vorhanden.17 

                                                 
16  KPMG-Beurteilung, S. 46. 
17  FGK, Kassel Airport ï Zahlen, Daten, Fakten, abrufbar unter www.kassel-airport.aero.de (zuletzt besucht 

am 4. Dezember 2017). 
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